
6. V ertrauenspersonen können un te r Beachtung der 
K onspiration wie alle anderen B ürger fü r w ert
volle Hinweise vom A m tsleiter oder in  dessen 
A uftrag  von dem ABV, der m it der V ertrauens
person arbeitet, ausgezeichnet werden. Bei der 
Auszeichnung dürfen keine anderen Personen, 
auch nicht andere VP-Angehörige zugegen sein.
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Auch der A ufbau  des Spitzelapparates der Krim inal
polizei wurde durch einen Befehl von Maron ausgelöst. 
Die in dem diesbezüglichen Befehl 49/55 fixierten A n 
weisungen waren weniger konkre t gehalten als die im  
Befehl 45/55. Höchstwahrscheinlich sollte die Instruktion  
der ausgewählten Krim inalangestellten aus Sicherheits
gründen nur mündlich au f Lehrgängen erfolgen.
Im  wesentlichen betraut die Krim inalpolizei der So
w jetzone Krim inelle m it Spitzelaufträgen, die dafür der 
Strafverfo lgung entzogen werden. Der im  vorerw ähnten  
B efehl wiedergegebene, bei der Verpflichtung zu  w äh
lende T ext bedarf keines K om m entars. (Siehe hierzu  
D okum ent 30.)
Für die A rbeit m it „ G e h e i m e n  I n f o r m a n t e n “ 
( Gl )  wurden überwiegend vertrauenswürdig erschei
nende A ngestellte der K rim inal-Abteilungen „Allge
meine K rim inalitä t" (K) ,  „Untersuchung und Fahn
dung“ (U) und „Volkseigentum “ (VE)  ausgesucht. Ihre  
Einweisung fand  an der „Zentralschule fü r  K rim ina
lis tik"  in A rnsdorf bei Dresden und in der „Lehrbereit
schaft der Volkspolizei“, Berlin-Rahnsdorf, s ta tt. Ver
antwortlicher Ausbildungsleiter war jeweils der K om 
mandeur bei der H auptverw altung der „Volkspolizei“, 
W ackernagel.

DOKUMENT 30

G., den 4. Mai 1958

P r o t o k o l l

H err N. N., derzeitig w ohnhaft in  G., e rk lä rt:

Von 1950 bis zu m einer F lucht im Jah re  1956 gehörte 
ich der sogenannten Volkspolizei an. Zuletzt w ar ich 
Oberkom m issar und Leiter einer Krim inalabteilung.

In  der Zeit vom 7. bis zum  15.1.1956 habe ich an  einem 
Lehrgang in  Berlin-Rahnsdorf in der dortigen „Lehr
bereitschaft der Volkspolizei“ teilgenommen. Bis zu dem 
erw ähnten Zeitpunkt h a tten  meines W issens bereits 
sieben Lehrgänge dieser A rt stattgefunden, davon vier 
in  Rahnsdorf und drei an der „Zentralschule fü r  K rim i
nalistik“ in A rnsdorf bei Dresden. Als L ehrgangsleiter 
fungierte jeweils der in der H auptverw altung der „Volks
polizei“ tä tig e  Kommandeur W ackernagel. Lektoren 
w aren u. a. Kom m andeur Rhode, Inspek teur Weidlich 
und C hefinstrukteur Dombrowski.
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Zu Beginn des Lehrganges erläu terte  W ackernagel, daß 
ab sofort ein großer Teil der bisher vom SSD w ahrge
nommenen Aufgaben der Kriminalpolizei m it ihren  Ab
teilungen „Allgemeine K rim inalität", „Volkseigentum“ 
und „U ntersuchung“ zufalle. So habe die Kriminalpolizei 
auch bestim m te politische Delikte zu bearbeiten. Gleich
laufend dam it werde ein A pparat von „Geheimen In fo r
m anten" (G l) fü r die Kriminalpolizei geschaffen. Die 
Lehrgänge w ürden zum  Zwecke der Einweisung der 
K rim inalangestellten in das W esen dieser Sache abge
halten. Ich will mich in der Folge au f das W esentliche 
beschränken. Spezielle E inzelheiten habe ich seinerzeit 
dem U ntersuchungsausschuß F reiheitlicher Ju risten  be
richtet. Im  Gegensatz zum  SSD, der seine Spitzel aus 
allen Schichten der Bevölkerung rek ru tie rt, ist die K ri
minalpolizei gehalten, in  erste r Linie V erbrecher als 
„Geheime Inform anten“ einzusetzen. Es is t ausdrücklich 
un tersag t, SED-M itglieder heranzuziehen.

Die „W erbung“ eines Spitzels darf nur nach Zustim m ung 
durch den örtlich zuständigen S taatssicherheitsdienst 
erfolgen. Sie ist an einen bestim m ten Text gebunden, 
der m ir fa s t w örtlich haften  geblieben ist. E r  lau te t 
nach m einer E rinnerung:

„Von dem W unsche beseelt, meine Schuld gegenüber 
der DDR zu sühnen, verpflichte ich mich, fü r  die 
O rgane der Volkspolizei zu arbeiten  und alle W ei
sungen und Anordnungen gew issenhaft auszuführen. 
Ich bin m ir bewußt, daß ich fü r mein Verbrechen 
nicht b es tra ft wurde. Ich weiß weiterhin, daß ich 
b es tra ft werden kann, wenn ich n icht dieser Ver
pflichtung entspreche. Ich  verpflichte mich ferner 
zu strengster Geheim haltung gegenüber jederm ann, 
auch gegenüber meinen nächsten  Angehörigen. 
Meine künftigen B erichte werde ich m it dem Deck
nam en . .  . unterzeichnen. Diese Verpflichtung gegen
über der Volkspolizei bin ich eingegangen am  . . .“

Der W ortlaut w ar in dem Befehl 49/55 des „Chefs der 
Volkspolizei“ abgedruckt. D er Befehl enthielt ausschließ
lich Anweisungen fü r den A ufbau des Spitzelapparates 
der Kriminalpolizei.

Der wesentliche U m stand bei dem E insatz von Ver
brechern als Spitzel is t der, daß diejenigen Kriminellen, 
die sich zur Zusam m enarbeit m it der „Volkspolizei“ be
reit erklären, der S trafverfolgung entzogen werden. Von 
der U nterdrückung der S trafverfolgung erhält über den 
jeweiligen L eiter der K rim inalabteilung n u r der zu
ständige B ezirksstaatsanw alt Kenntnis.

Der E insatz der Spitzelverpflichteten dient der Über
wachung der Bevölkerung in  jeder Richtung. D em ent
sprechend sind die A ufträge an die „Geheimen Infor
m anten“ zu vergeben.

F ü r die Zusam m enkünfte m it den Spitzeln ha t die K ri
minalpolizei sogenannte konspirative Räum e von p riva
ten  W ohnungsinhabern abzumieten. Die Zim m erver
m ieter m üssen in jedem  F alle wie sonstige Gl ver
pflichtet werden.

Neben den konspirativen Räum en sind sogenannte Lock- 
Q uartiere zu beschaffen. Diese dienen der Überwachung 
von Reisenden.

Ich versichere, daß meine vorstehenden Aussagen in 
allen P unk ten  der W ahrheit entsprechen und bin bereit, 
diese erforderlichenfalls vor einem G ericht zu beeiden.

v. g. u. 

gez. U nterschrift


